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23. Gesr.u' Elnhebung einer Abgabe auf unvermietete Wohnungen. 

23. 

Gesetz vom 30. Juni 1982 über die Einhebung 
einer Abgabe auf unvcrmietete Wohnungen 

Der Wiener l.andtag hat beschlossen: 

§ 1. Für unvermietetc Wohnungen ist nach ~1aß
gab1,: der Besümrnut;gen die!iers Gesetzes eine 
!\bg.the- zu entrichten. 

§ 2- (l) Als unvermietet gilt eine Wohnung, bei 
Jer na\.·h Ablauf von sechs Monaten ab dem Zeit
ptink.t der Räumung durch den früheren Mieter 
oder Jnhaher eine 'Vermietung nicht erfolgt ist. 

(2) Die FriSt nach A.bs 1 verlängert sich um ein 
Jahr, wenn der Vermieter nach der Räumung 
/\tbeiten zur Standardanhebung in Angriff genom-
1neG hat. 

(3) Alt1 'X'obnung g1lr ;t>dt im Sinne der Bauord
nung für \\'/ien fijr die tfaur:tndt· Be\vohnung 
bestimnitt_. bJuhch 111 ~i(.h ab,gcschlosstnc Hi.turn~ 
lithkcit mu Ausnahme :.nlcher in 11-eimen ftir ledige 
üder betagte /\iensche-n, 1 ~hrlinge, jugendliche 
;\rheitnehmtr, s,:hiller oder Studenten und in Per
:.onaJ9.,rohnht-1n1en ln Krankenanstalten. 

S 3. f l) Ahgabepflichiig !St der Eigentümer des 
(iehaud('.S oder der Bauberechtigte; mehrere Eigen
tümet· ~ind Gesaintschutdner. 

( 1) Nebt>n dern Eigentü1ner lst der Fruchtnießer 
c;esannscbu!dnt'"r 

< 3 i Etne tlber'lkälzung de1 Abgabe tst unzulässig. 

(4) Der Et\VClbt'r des c.ehaudcs haftet für Abga 
bt->nschuldigk,"iten de:i 'v'1)rt-igenttin1crs, wenn er es 
unterb.ssen har, ~ich vn1u \" üre!gt•nttimer die ord · 
r11..1ng«.gemäge Fntro.:htung dr~r c1Hs1andencn Abga~ 
Lrnschuldigkeutn na~:hweisen zu lassen. Ausge 
no1nn1en is1 der Erwerb au.s einer Knnkursn-1assc 
oder 1111 Lug•' t-iih:s \i,)lbtret:hllngsverfahrens 

§ 4. '\Ton d.er Abgabt: sind ausgenommen; 
~) \Y/nlaihau:.e:r, dit 110 Eigentum oder in der 

11enUtzung eines fre1nde11. Staates oder auf 
lzrund vlln Staatsvenrtigcn errlclneter 
()q~·anisauonen 1,dcr als exterrilorial aner
k.innter Personen stehen, insoweh diese 
WohiÜ1äuser ·1ur l lnierbringung von diplo
ff1atls.::hc11 Vertretu11gen oder zu Wohnzweb
ke>11 für Personen verwendet werden, die als 
cxren"iloriaJ aht'rkannt s1n(i, , 

b) Wohnungen1 die vom Eigentil1ner zur Dek
kung seines Wohnbedarfes selbst benützt 
werden; 

c) Wohnungen) an denen Wohnungseigentum 
besteht; 

d) Wohnungen in einem Wohnhaus mit nicht 
mehr als zwei selbständigen Wohnungen; 

e) Wohnungen1 die im Eigentum von gemein'
niltzigen Fonds stehen. wenn die Fondsstatu
ten die Förderung der Unterbringung von 
Zuwanderern vorsehen und seitens der Stadt 
Wien Beiträge zur Erreichung der Zielset
zungen des Fonds geleistet werden~ 

1) Dienstwohnungen; 
g) Wohnungen, die in1 Eigentum von Gebiets

körperschaften stehen und im Zusammen
hang mit einem Dienstverhältnis als Naturai
oder Werkswohnung überlassen werden; 

h) Wohnungen, die auf Grund behördlicher 
Anordnungen nicht vermietbar sind; 

i) Wohnunge111 die der Stadt Wien unter 
J\ngabe der \' crtragsbedingungen zur Ver
gabe angeboten werden, wenn die angebote
nen Bedingungen einer voll der Stadt Wien 
erlasseneQ. Rlchdinie entsprechen und ih der 
Richtlinie vorgesehen ist, daß bei Zutreffen 
der iibrigen richtlinlenmlßigCn Vorausset
zungen die Annahme des angebotenen Ver~ 
gabcrechtes niCht verweigert wird. Hat die 
Stadt Wien schriftlich erklärt, auf das einge
räumte \ 1 ergaberecht zu verzichten) endet die 
Abgabefreiheit für diese Wohnung mit ihrer 
Vermietung. 

§ 5. (1) Die Abgabe beträgt für jeden angefange
nen Kalendermonat je 1n2 Nutzfläche unvermiete
ter Wohnung: 

a) 66 S für eine Wohnung, deren Nutzfläche 
mindestens 30 m2 beträ~ dle zumindest aus 
Zimmer> Küche (Kochnische), Vorraum, 
Klosett und einer dem Standard entsprechen
den Badegelegenheit (Baderaum oder, Bade
nische) besteht, die über eine Zentrai- oder 
Etagenheizung und über etne Warmwasser
au:fbereltung (zentrale Versorgung durch 
Durchlauferhitzer) verfugt und deren son
stige Ausstattung den im Wohnbauförde
rungsgesetz 1968, BGBI. Ne 280/1%7, in 
der derzeit geltenden Fassung an eine Neu~ 
bauwohnung gestellten Anforderungen voll 
entspricht; 
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